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Landkreis Görlitz 
 

 
Vorlage Nr. 
BV/175/2026 

 

Geschäftsbereich 
Dezernat II 

 

  

  

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status der Sitzung 

Unterausschuss Jugendhilfeplanung 24.02.2026 Vorberatung nicht öffentlich 

Jugendhilfeausschuss 05.03.2026 Entscheidung öffentlich 

 

 
TOP 

 
Teilfachplan V.C – 4.4. Andere Aufgaben und Hilfen 
Hier: Bedarf Inobhuthnahme ab 2027 
 

 
 
 
 
Dr. Stephan Meyer 
Landrat 
 

Beschlussvorschlag 

 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Görlitz beschließt den Bedarf für die andere 
Aufgabe Inobhutnahme ab 2027 gemäß Anlage 1. 
 
Die Verwaltung des Jugendamtes wird beauftragt, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses 
– bezogen auf Inobhutnahme - zu prüfen und ihre Aufhebung in den nächsten 
Jugendhilfeausschüssen vorzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   keine 
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Begründung 
 
 
Das Jugendamt ist für den Schutz von Minderjährigen vor Gefährdung verantwortlich. Das 
schließt das Vorhalten von Inobhutnahme-Möglichkeiten ein.  
 
Bereits im Jugendhilfeausschuss am 04.09.2025 erfolgte eine ausführliche mündliche 
Berichterstattung zum Thema Inobhutnahme sowie deren Bewertung aus Sicht der 
Verwaltung und die Darstellung des weiteren Vorgehens.  
 
Durch die Verwaltung wurde das Kapitel 4.4.1. Inobhutnahme für eine bessere 
Nachvollziehbarkeit verschriftlicht und dient der Hinführung zu diesem Bedarfsbeschluss 
(Anlage 2).  
 
Gemeinsam mit den Trägern, die aktuell die Inobhutnahme-Einrichtungen führen, wird der 
Bedarf gesehen, perspektivisch (ab 2027) die Inobhutnahme nur noch in einer Einrichtung 
für den Landkreis Görlitz durchzuführen.  
Darüber hinaus müssen unvorhergesehene Bedarfe mitgedacht werden.   
 
Beschlussgegenstand ist Anlage 1.  
 
Die weiteren Ausführungen erfolgen mündlich.  
 
 
 
 
Wesentliche gesetzliche Grundlagen: 
§ 42 SGB VIII, § 80 SGB VIII 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Bedarf Inobhutnahme ab 2027 
Anlage 2: Teilfachplan V.C, Kapitel 4.4.1 des Jugendhilfeplans Berichterstattung und 

Vorschlag Bedarfsbeschluss für Inobhutnahme ab 2027 
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